
Am 23. Juni 2015 startete der Verein Zukunft Westerzgebirge e.V. als  

Lokale Aktionsgruppe der LEADER-Region Westerzgebirge und Träger des Regio-

nalmanagements die ersten 4 Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt stand für diese vier Aufrufe ein Budget von 1.450.000,- EUR zur Verfü-

gung.  

Zum 27. Juli 2015 wurden 14 Vorhaben fristgerecht beim Regionalmanagement 

eingereicht. Das Entscheidungsgremium der Region - der Koordinierungskreis - 

beriet in seiner Sitzung am 05. August 2015 über diese Vorhaben.  

Einen positiven Beschluss durch den Koordinierungskreis erhielten 12 der 14 Vor-

haben; für 11 dieser 12 ausgewählten Vorhaben wurde anschließend ein Antrag 

bei der jeweils zuständigen Bewilligungsbehörde - dem Landratsamt Erzgebirgs-

kreis bzw. Vogtlandkreis - gestellt.  

Das Budget der ersten Aufrufe war für alle eingereichten Vorhaben auskömmlich. 

Sie möchten mit Ihrem Vorhaben an einem unserer Aufrufe teilnehmen? Informie-

ren Sie sich rechtzeitig! 

Umfangreiche Angaben hierzu finden Sie auf unserer Internetseite 

www.zukunft-westerzgebirge.eu. 
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Änderung der LES Westerzgebirge genehmigt 

Am 19. November 2015 genehmigte das Sächsische Staatsministerium für Umwelt 

und Landwirtschaft die von der LAG Westerzgebirge eingereichten Änderungen 

der LEADER Entwicklungsstrategie. Strategische Ziele sind davon nicht betroffen. 

Die Änderungen betreffen die Zusammensetzungen der LAG und des Koordinie-

rungskreises sowie eine Klarstellung in den Kohärenzkriterien. Der LEADER-

Mehrwert gegenüber Standardmaßnahmen ist ein Kohärenzkriterium und muss bei 

der Vorhabenauswahl berücksichtigt werden. Der zu erreichende Mindestschwel-

lenwert beträgt 10 Punkte. 

Der allgemeine Verfahrensablauf hat sich nicht verändert: 

1. Aufruf zur Einreichung von Vorhaben 

2. Einreichung der Vorhaben beim Regionalmanagement zum festgelegten 

Stichtag 

3. Auswahl der Vorhaben durch den Koordinierungskreis 

4. Wenn positiver Beschluss des Koordinierungskreises —> Einreichung des 

Fördermittelantrages bei der zuständigen Bewilligungsbehörde 

Da unser LEADER-Gebiet unmittelbar an der Staatsgrenze zur Tschechischen 

Republik liegt, sind in der neuen EU-Förderperiode die Regelung zur Binnen-

marktrelevanz zu beachten. 

Die EU geht davon aus, dass kleine Aufträge (auch Planungsaufträge), die 

i.A. in nicht offenen Verfahren vergeben werden, auch für Anbieter jenseits 

der Landesgrenze von Interesse sein könnten. Daher ist bei der Vergabe sol-

cher Aufträge sicherzustellen, dass ggf. auch im EU-Nachbarland ansässige 

Unternehmen Interesse am Erhalt solcher Aufträge bekunden können. 

D.h., dass öffentliche Auftraggeber die beabsichtigte Vergabe im Vorfeld 

öffentlich bekannt geben und die Grundsätze der Transparenz, der Gleich-

behandlung oder des Diskriminierungsverbotes beachten müssen. 

Vorschlag für Handhabung in der Praxis: 

 Ankündigung der geplanten Vergabe von Aufträgen mit Binnenmarkt-

relevanz auf der Homepage der Kommune 

 Fristsetzung in der Ankündigung zur Interessenbekundung 

 Vergabeentscheidung auf Grundlage der eingereichten Interessenbe-

kundungen 

 

Die komplette EU-Mitteilung zur Binnenmarktrelevanz finden Sie unter 
http://eur-lex.europa.eu/LEXUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:179:0002:0007:DE:PDF 



Verbesserung der Breitbandversorgung 

Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise können zur Verbesserung der 

Breitbandversorgung Zuwendungen über die Richtlinie DiOS erhalten. Ziel dieser Förderung ist die bedarfs-

gerechte, nachhaltige und zukunftsorientierte Versorgung Sachsens mit Breitband mit einer Geschwindig-

keit von mind. 50 Mbit/s sowie die Errichtung von WLAN-Hot-Spots. 

Die Förderung umfasst Bedarfs– und Verfügbarkeitsanalysen, Machbarkeitsstudien, Technische Prüfungen 

der Zweckerreichung, Investitionen des Ausbaus von passiven Infrastrukturen sowie die Schließung von 

Wirtschaftlichkeitslücken. Die Förderquote liegt in der Region Westerzgebirge bei 75 %, der Förderbetrag 

liegt zwischen 25.000 EUR und 5 Mio. EUR.  

Als zentrale Anlaufstelle für potentielle Antragsteller dient die Beratungsstelle Digitale Offensive Sachsen 

des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Neben der Information und Beratung bietet sie 

eine Plattform zur Vernetzung von Breitbandakteuren.  
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Information zu Fachförderungen außerhalb LEADER 

Kommunaler Straßen– und Brückenbau 

Ab sofort können ländliche Kommunen, die in der zurückliegenden Förderperiode zu einem ILE– bzw.  

LEADER-Gebiet gehörten, wieder eine Förderung über die Richtlinie KStB erhalten! 

Mit Beginn des Jahres 2016 soll die Förderung des kommunalen Straßen– und Brückenbaus neu geregelt 

werden. Der Entwurf der Richtlinie KStB/2016 sieht eine Trennung von Einzelvorhaben und einer Instand-

setzungs– und Erneuerungspauschale vor. 

Je nach Einzelvorhaben liegen die Fördersätze zwischen 70% und 100%. 

Grundlage für die Ermittlung der Instandsetzungs– und Erneuerungspauschale ist die Länge der gewidmeten 

Straßen bzw. Radwege einer Kommune. Der Fördersatz beträgt 90 %. 

Über die Richtlinie KStB/2016 wird das Sächsische Kabinett voraussichtlich am 01.12.2015 entscheiden. 

„Hoch vom Sofa“ 

Es ist wieder soweit! Das sächsische Jugendaktionsprogramm Hoch vom Sofa! startet ins Jahr 2016. 

Bereits seit sechs Jahren engagieren sich Kinder und Jugendliche tatkräftig in zahlreichen Hoch vom Sofa!-

Projekten. Im Jahr 2015 konnten 38 Projekte gefördert und somit über 500 Kinder und Jugendliche direkt 

erreicht werden. 

Damit soll es natürlich weitergehen! Auch im neuen Jahr werden wieder spannende, kreative und engagier-

te Kinder- und Jugendprojekte gesucht. Ab sofort können sich alle jungen „ProjektemacherInnen“ und 
„IdeenspinnerInnen“ bewerben und erhalten somit die Chance, ab März 2016 eine begleitende Beratung 

und eine Förderung bis max. 2.000 Euro zu erhalten (vorbehaltlich einer Förderung).  

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren mit guten Ideen können sich bis Ende Januar 2016 be-

werben. 

Hoch vom Sofa! fördert ab 2016 vor allem dort, wo es wenig Freizeitangebote für junge Menschen gibt und 

insbesondere solche Kinder- und Jugendinitiativen, die zum ersten Mal ein Hoch vom Sofa!-Projekt selber 

angehen möchten. Weitere Informationen gibt es unter der Programmhomepage www.hoch-vom-sofa.de  



Die MitarbeiterInnen unseres Regionalmanage-

ments sind die ersten Ansprechpartner. Diese 

beraten Sie umfassend, begleiten Sie in der 

Vorbereitungs-, Antrags– und Umsetzungspha-

se oder unterstützen Sie ggf. bei der Suche 

nach weiteren Finanzierungs– und Fördermög-

lichkeiten. 

 

Lokale Aktionsgruppe Westerzgebirge 

Träger des Regionalmanagements 

Schneeberger Str. 49 

08324 Bockau 

  03771 - 719 60-40 und -41 

 03771 - 43010210 

  info@zukunft-westerzgebirge.eu 

Zukunft Westerzgebirge e.V. Der Verein Zukunft Westerzgebirge e.V. 
sieht sich als öffentlich-private Partner-
schaft und verkörpert die Lokale Aktions-
gruppe (LAG) der LEADER-Region West- 
erzgebirge. In der LAG als dynamischer 
Zusammenschluss können alle an der  
Regionalentwicklung interessierten (ju-
ristischen und natürlichen) Personen 
mitwirken. Eine breite Beteiligung der 
Bürger ist Kern der Strategie und auch 
unabhängig von der Zugehörigkeit in der 
LAG (zum Beispiel im Rahmen themati-
scher Arbeitsgruppen) möglich. 

Sie haben Ideen oder Fragen zu 
LEADER?    

www.zukunft-westerzgebirge.eu 
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